
Landeshauptmann

DR. ERWIN PRÖLL

Herrn
Landtagspräsidenten
Mag. Edmund Freibauer

Sehr geehrter Herr Präsident!

Zur Anfrage vom 7. August dieses Jahres, Ltg.-818/A-4/141-2001, betreffend „Untertunnelung der 

B 17 in Wr. Neudorf“ kann ich folgendes mitteilen:

Hinsichtlich der von Wr. Neudorf angedachten Untertunnelung der B 17 sind die Gemeinde und das 

Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Gesamtverkehrsangelegenheiten, übereingekommen, die 

zur Projektsbeurteilung und -bewertung notwendigen verkehrsplanerischen, verkehrstechnischen 

und bautechnischen Grundlagen mittels entsprechender Gutachten ausarbeiten zu lassen.

Diese Gutachten sind in Arbeit, weswegen es derzeit nicht möglich ist, die vorgelegten detaillierten 

Fragen zu diesem Projekt entsprechend zu beantworten. In den Gutachten werden jedenfalls fol-

gende Punkte behandelt:

 verkehrsplanerische Fragestellungen, wie sie unter Punkt 3 und 4 der gegenständlichen 

Anfrage angesprochen sind;

 Untersuchung einer alternativen Lösung gemäß Punkt 9 der Anfrage;

 Ermittlung von Baukosten gemäß Punkt 5 der Anfrage.

Nicht enthalten ist die Untersuchung einer kreuzungsfreien Führung der Badner Bahn in diesem 

Bereich.

Erst nach Vorliegen der Beurteilungsgrundlagen – also wenn Wirkung und Kosten des Projektes 

bekannt sind, kann von den zuständigen Landesstellen dazu Stellung genommen werden. Darüber 

hinaus sind Überlegungen zur Finanzierung erst im Falle einer positiven Beurteilung des Projektes 

sinnvoll.
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Mit besten Grüßen

Dr. Pröll eh.
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